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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Nochmals: Zusatz-
leistungen zur AHV

O/me zw Z/Bertre/Ben, ;'sf es

/jaarsfrawfrend, was im fa// £e-
Zeis/eZ wirä, we/c/rer in tier

«Ze/Z/upe» 10/95, S. 42, £>e-

schrieben wird: A/s ßeihi/fe
zaü/Z der Sfeuerzah/er noch /îir
das niedere JVfonafshwd^ef.' £s

komm/ ha// auf die Person wnd

den Namen an - ein dringender
fa// /i'ir den Xassens/wrz

Darf ich den Pa/Z meiner
78/a/tri,gen Schwesfer e/was an
die Oher//äche ziehen? /hre
AHV-Ren/e Be/rägZ Pr. 1850.-,
Erspartes ha/ sie Pr. 40000.-.
Sie is/ während des ganzen /ah-
res in ärzZ/icher Pehand/wng,
/ei/weise im Spi/ai, wnd hrawch/

Hawshi/fe wnd eine Person /wr
Pommissionen. Es £ibz Zceine

Pfo/fnwn^ mehr awf Besserwng.
Es gifeZ Ta^e, an denen ihre Bei-

ne homp/ert versagen. Nachdem
sie nwn in ein A/iersheim wm-

ziehen Zconn/e, mache ich mir
Sorten, wie Zan^e sie den Awf-
en/ha// hezah/en Zcann.

Ihren einleitenden Aus-

führungen liegt offenbar ein
Missverständnis zugrunde. In
meinen Ausführungen habe
ich versucht, die vielfältigen
«Zusatzleistungen», die zur
AHV möglich sind, differen-
ziert darzustellen. Einerseits
werden neben den Renten
der AHV/IV auch Hilflosen-
entschädigungen als Versi-

cherungsleistungen unab-
hängig von Einkommen oder

Vermögen an Personen, die
einer entsprechenden Pflege
bedürfen, ausgerichtet.

Demgegenüber werden
weitere «Zusatzleistungen»
wie Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV (EL) als Bedarfs-

leistungen nur, wenn Ein-
kommen und Vermögen die

gesetzlichen Grenzen unter-
schreiten, ausgerichtet.

Demnach dürften die Le-

serbriefschreiber bei entspre-
chendem Pflegebedarf wohl
mit Hilflosenentschädigung
aufgrund der geschilderten
Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse, aber nicht
mit EL oder weiteren Bedarfs-

leistungen rechnen können.
Wie Sie sehen, sind die Be-

denken, die Sie in Ihrem Brief
äussern, unbegründet. Auch
kann ich Ihnen aufgrund
meiner beruflichen Erfah-

rung bestätigen, dass es bei
diesen Leistungen nicht auf
«die Person und den Namen»
ankommt, wie Sie befürch-
ten. Da jedoch die Organe der

AHV/IV keine Kenntnis über
den konkreten Pflegebedarf
oder die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und notwendigen
Auslagen der Versicherten
haben, müssen die erwähn-
ten «Zusatzleistungen» mit
einem Gesuch beansprucht
werden.

Wie Sie weiter ausführen,
ist Ihre betagte Schwester

ständig in ärztlicher Behand-

lung und konnte nun in ein
Altersheim ziehen. Da sie of-
fenbar nur über eine AHV-
Rente von Fr. 1850 - und Er-

sparnisse von Fr. 40 000-ver-
fügt, machen Sie sich Sorgen,
wie lange der Heimaufenthalt
finanziert werden kann.

Auch wenn ich aufgrund
Ihrer Angaben eine EL-Be-

rechnung Ihrer Schwester
nicht verbindlich beurteilen
kann, scheint mir doch ein
Anspruch auf monatliche EL

sehr wahrscheinlich gegeben
zu sein. Ich empfehle Ihnen
dringend, den Anspruch auf
EL umgehend bei der AHV-
Zweigstelle des Wohnortes
anzumelden.

Ob darüber hinaus die Vor-

aussetzungen auf eine Hilf-
losenentschädigung gegeben
sind, sollte vorerst im Ge-

spräch mit dem behandeln-
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den Arzt und der Heimlei-
tung erörtert werden. Auf-
grund ihrer Erfahrungen wer-
den Arzt und Heimleitung si-

cher weiterhelfen. Selbstver-
ständlich können Sie auch
den Anspruch auf Hilflosen-
entschädigung direkt über
die AHV-Zweigstelle anmel-
den und abklären lassen.

Rentenberechnung
nach der
10. AHV-Revision
Left ßezieüe eine ffl«rima/e ein-

fache A/Zersren/e and /wr meine

Prau, die «och «ich/ im AHV-
AZ/er s/ehZ, eine Zusa/zrenZe.

Meine Pran is/ zum zwei/e«
Mai verZzeira/eZ und haZ zwei
erwachsene Kinder aus dieser

Ehe. Sie war /ei/weise Berufs-
Zä/i£. Wie hoch werden meine
Ben/en nach der 10. AHV-Revi-
sz'on ah 1997 sein?

Auch nach der 10. AHV-Revi-
sion werden die Renten der
AHV grundsätzlich durch Bei-

tragsdauer und Höhe der bei-

tragspflichtigen Einkommen
bestimmt. Darüber hinaus
können folgende zusätzliche
Kriterien nach der 10. AHV-
Revision einen Einfluss auf
die Höhe haben:
• das Splitting, wonach für
verheiratete Personen die
während der Ehe jähre erziel-
ten Einkommen für die ge-
meinsamen Ehejahre je hälf-
tig aufgeteilt werden. Vom
Splitting nicht betroffen wer-
den die Einkommen vor oder
nach einer Ehe; bei mehrmals
verheiratet gewesenen Perso-

nen müssen die Einkommen
unter den entsprechenden
Ehegatten für die jeweiligen
Ehe jähre aufgeteilt werden.
• die Erziehungsgutschriften,
welche bei der Rentenberech-

nung für jedes Jahr, in dem
Kinder bis zu 16 Jahren unter
Obhut der Versicherten leb-

ten, dem für die Rente mass-

geblichen durchschnittli-
chen Jahreseinkommen zuge-

ZEITLUPE 1-2/96

«HEIMELIG» Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 072/69 25 17

ab 30.3.96 Telefon 071/669 25 17

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

• verstellbare Pflegebetten • Rollstühle
mit sämtl. Zubehör

• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.



rechnet werden. Die jährli-
chen Gutschriften entspre-
chen der dreifachen jährli-
chen Mindestrente im Zeit-
punkt der Rentenberechnung
für jedes gutschriftsberechtig-
te Jahr. Für Jahre, in denen
Kinder unter Obhut beider El-

tern standen, wird die Gut-
schrift entsprechend hälftig
aufgeteilt.
• die Betreuungsgutschriften,
welche bei der Rentenberech-

nung für jedes Jahr, in dem

Angehörige mit Hilflosenent-
Schädigung mindestens mitt-
leren Grades betreut wurden,
dem massgeblichen durch-
schnittlichen Einkommen
zugerechnet werden. Die Be-

treuungsgutschriften werden
gleich berechnet wie die jähr-
liehen Erziehungsgutschrif-
ten. Wenn sich mehrere An-
gehörige die Betreuung teil-
ten, wird die Gutschrift ent-
sprechend aufgeteilt. Im
übrigen verweise ich auf die
ausführlichen Informationen
zur Betreuungsgutschrift in
der «Zeitlupe» 12/95, S. 42 ff.

Dabei ist zu beachten, dass

•Erziehungsgutschriften rück-
wirkend für Erziehungsjahre
ab 1948 angerechnet werden
können, während Betreu-
ungsgutschriften erst für Be-

treuungen ab 1997 in Frage
kommen können;
• im gleichen Jahr keine Ku-
mulation von Gutschriften
möglich ist, sondern dass pro
Jahr höchstens eine Erzie-

hungs- oder Betreuungsgut-
schrift zugerechnet werden
kann;
• der Anspruch auf Betreu-
ungsgutschriften umgehend,
spätestens jedoch innert 5

Jahren, angemeldet werden
muss, damit auf dem indivi-
duellen Konto (1K) ein ent-
sprechender Vermerk einge-
tragen werden kann;
die Anrechnung von Erzie-

hungsgutschriften aufgrund
der Rentenanmeldung von
der zuständigen Ausgleichs-
kasse vorgenommen wird.

Diese wenigen Hinweise
auf die Neuerungen der
10. AHV-Revision zeigen, dass

verbindliche Voraussagen für
künftige Rentenansprüche
kaum mehr möglich sind.

Aufhebung bisheriger
Beitragsbefreiungen
Mit der 10. AHV-Revision
wird auf 1997 sowohl die ge-
nerelle Beitragsbefreiung der

nichterwerbstätigen Ehefrau-
en als auch die Beitragsbefrei-
ung der Witwen endgültig
aufgehoben.

Neue Beitragspflicht
der nichterwerbstätigen
Ehegatten
Durch die Neuerungen der
10. AHV-Revision wird die
AHV weitgehend zivilstands-
unabhängig und geschlechts-
neutral ausgestaltet. Insbe-
sondere wird auch die Bei-

tragspflicht der nichterwerbs-
tätigen Ehegatten neu
geregelt, indem künftig auch
nichterwerbstätige Ehegatten
eigene AHV-Beiträge leisten
müssen; sie sind von der Bei-

tragspflicht nur noch befreit,
wenn der andere Ehegatte aus

Erwerbstätigkeit mindestens
den doppelten Minimalbei-
trag entrichtet.

Wenn erst ein Ehegatte das

Rentenalter erreicht hat, be-
deutet dies, dass der andere,
noch nicht AHV-berechtigte
Ehegatte selber beitrags-
pflichtig wird und Beitrags-
lücken für die eigene Rente

nur dann vermieden werden
können,
• wenn der AHV-berechtigte
Ehegatte weiterhin aus Er-

werbstätigkeit den doppelten
Minimalbeitrag entrichtet,
was entsprechend hohe Ein-
kommen voraussetzt, da Er-

werbstätige im Rentenalter
nur auf Erwerbseinkommen
über dem Freibetrag eigene
AHV-Beiträge zu bezahlen ha-
ben, oder
• wenn der noch nicht im
AHV-Alter stehende Ehegatte

Dos Krankenvers/c/ierongsgesefz bringt
Weweriiogen ab 996

Die wichtigsten Auswirkungen für Rentner/innen
Auf 996 /st dos neue /fran/cenvers/cüerungsgesefz (WC/ /n

Kraft getreten. Dom/t w/rd d/e Kron/cenpftegevers/cderung für
die gesamte ßevö//cerung ob//gafor/scb vorgeschrieben. D/e

Kantone müssen eine gez/e/fe Präm/enverb/7//gung e/nfübren.

M/t dem KkC wurde das ßundesgesetz über d/e £rgönzungs/e/-

stungen (7//.J so geändert, dass Kran/ien/cassenpräm/en be/ der

///.-Berechnung n/cht mehr berüdes/ebf/gf werden Können. D/'e

w/ebf/gsten Änderungen werden /m fo/genden Kurz er/äutert.

Krankenpflegeversicherung für alle

Ab T 996 muss d/e ganze ßevö/kerung der Scbwe/z über e/'ne

gesetzesKonforme Krankenpf/egevers/cberung verfügen.

• Personen, d/e n/'ebt vers/cbert s/'nd, müssen s/cb umgebend
einer anerkannten Krankenkasse anscb/iessen.

• D/'e versicherungspflichtigen Personen können /bren

Krankenvers/cberer bzw. ihre Krankenkasse frei wäb/en.

D/e gesefz/icbe Krankenversicherung kann bei /'edem vom Bund

anerkannten Krankenvers/cberer abgeseb/ossen werden.

Ab 7996 müssen a//e anerkannten Krankenvers/cberer auch
Personen, d/e

• wegen ihres A/ters bisher ke/ner Krankenversicherung
be/freten konnten,

• von e/ner Krankenkasse nach b/sherigem Becbf ausgesteuert
worden s/'nd,

ohne Vorbeba/f /n d/'e gesetzflebe Crundvers/'cberung
aufnehmen/

Ergänzungsleistung ohne Krankenkassenprämie
Ab 7 996 können d/e Prämien der Krankenversicherung bei der

///.-Berechnung nicht mehr angerechnet werden. Dafür wird auf
d/e Präm/enverb/7//gung nach K\/G verwiesen, d/e kantona/

ausgesta/tet ist. Dam/f d/e ///.-Berechtigten n/cht sch/ecbter

fahren, müssen d/e Kantone d/e ///.-///nkommensgrenze so weit
erhöhen, a/s d/e Prämien der ob//gatoriscben Kranken-

vers/cberung n/cht über d/e Präm/enverbil/igung vergütet
werden.

/n v/'e/en Kantonen werden d/e Prämien der ///.-Berechtigten
über d/e Pram/enverbil/igung vo// vergütet, so dass d/e ///.-

///nkommensgrenze n/ebt erhöht w/rd.

Auskünfte
Weitere Auskünfte zur Krankenversicherung erfei/en die

Krankenvers/cberer.

/nformat/onen über Ob//gator/um und Präm/enverb/7//gung
e/tei'/en d/e zuständigen kantona/en A77W5fe//en.

5e/bstversfönd//cb be/fen auch d/e A77VZweigste//en der

Gemeinden und d/e ört/ichen ßeratungsste//en von Pro

Senectute we/ter.
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Beratung
un«/

BucAung

5-$ferf»-/?e/se#i; Die em/ere Drf ;

So gen/essen S/e:

» Luxusbus mit gehobenem Komfort

» nur 3 Sitzplötze pro Reihe

' kompetente Reiseleitung

» ousgewogene und attraktive

Reiseziele

» ausgewählte Hotels

5-Stern-Bus

/Are ferienzie/e:

• loirescWösser

4 fege ft <5(55.—

• /Weaux-florcfogne
7ZögeFr. If».-

• Provence-fôte d'Azur
5 loge ft. 1090-

• P/emonl

3 loge ft. 555-
• Ve/ielo

4 fege ft. 1055-

• Rom-fopri-Sorrenf-Swi Manne

0 luge ft. 1395-

• ZauAer c/er loslro/ra

5 Inge ft. 085-

• Gngi/e ferre
4 loge ft. 595-

• Wamiurg
5 foge fr. 995-

• Oolen

9 foge ft. M95-
• fWera-Srügge

5 foge ft 1095-

• W/en um/ Osferre/cA

5 foge fr. 1095.-

• StAolf/oml
9 foge ft. 1775-

• JVorrfto/r

14 foge ft. 7550-

• lofolen m/'l Wolso/ori

14 foge ft 3995-

• Strr/eng/anc/

'9 foge ft. 1795-

(/Aer 40 »AfoArfsferm/ne - S/'e wöA/en aus

lZer/ongen S/'e unser 5-Sfern-Programro

Mer/en m üAiriio/Afoiifejfi'offo
Kurferien sind Vertrauenssache.

EUROBUS ist seit über 30 Jahren

fiSJSt der führende Abano-Spezialist

SSI der Schweiz.

So reuen S/e:

Jeden Samstag und jeden Montag im be-

guemen EUROBUS.

/Are Kurorte:

Abano/Montegrofto ist der berühmteste

Kurort der Welt für Fangoanwendungen.

Die familiär geführten Hotels garantieren

einen optimalen Kur- und Erholungsauf-

entholt. Sie wählen aus 4-, 7-, 11 -, 13-,

14- oder 16tägigen Arrangements aus.

• Schweizer Reiseleitung

> Erfahrene Berufschauffeure

> Montag-Abfahrt mit Fr. 40-
Reduktion (Fr. 20 - pro Weg)

fxA/ujiV nur Ae/fi/ROM/S:

• Gratis-Ausflug

> Bequemes Rücken-/Nackenkissen

zum Behalten

01 - 444 12 12
Frei Autoreisen, Zürich

061 -711 55 77
Weber Eurobus Reisen AG, Reinach BL

031 -301 33 13
Berner und Wanzenried, Bern

056-461 61 61
EUROBUS Knedit, Windisch

053 - 25 77 55
E. Bichsei, Schaphausen

eigene Beiträge aus Erwerb
oder als nichterwerbstätige
Person bezahlt.

Es ist wichtig, dass Ihre
Ehefrau mit der AHV-Zweig-
stelle Ihres Wohnortes die
Frage der künftigen AHV-

Beiträge klären kann.

Weitere Hinweise
Die heutige Zusatzrente für
Ihre Frau können Sie auch
nach 1997 bis zum Rentenal-
ter Ihrer Frau weiterbeziehen,
so dass die 10. AHV-Revision
für Sie in dieser Hinsicht kei-

ne Änderung bedeutet.
Soweit ich Ihrem Schrei-

ben entnehmen kann, dürfte
Ihre Frau aus der früheren
Ehe mit Erziehungsgutschrif-
ten sowie mit zusätzlichen Er-

werbseinkommen aufgrund
des Splittings rechnen kön-
nen. Selbstverständlich muss
allfälliges Erwerbseinkom-
men Ihrer Frau während der
früheren Ehe zur Hälfte dem
früheren Ehemann gutge-
schrieben werden.

Während die Ansprüche
gegenüber der AHV ab-
schliessend im Gesetz gere-
gelt sind, werden die Leistun-

gen der Pensionskassen über
das Gesetz hinaus in den Sta-

tuten der jeweiligen Vorsor-
geeinrichtung umschrieben.
Über künftige Pensionsan-
spräche Ihrer Frau bei allfälli-
ger Verwitwung müssen Sie

sich daher bei der zuständi-

gen Pensionskasse direkt er-

kundigen.
Auch wenn ich Ihre künf-

tigen Ansprüche nicht be-

tragsmässig beziffern kann,
hoffe ich dennoch, Ihnen ei-

nige Hinweise gegeben zu ha-
ben, die Ihnen nützlich sein
können. Aufgrund Ihrer
Schilderung kann angenom-
men werden, dass sich Ihre
AHV-rechtliche Situation
nach der 10. AHV-Revision
kaum wesentlich ändern
dürfte.

Dr. iur. Rudolf Tzzor

Recht
Pflichtteil unter
Brüdern
Das Testament unserer Mutter
ge/Zei meinem Bruder unci seiner

Trau gar nicht - sie hatte näm-
Zieh unseren Beiden Kindern ;e
Tr. 4000.- vermacht. £r, der

LieB/in,gssoftn, mussfe hingen
auf dieses Ge/d verzichten. £r
war wegen dieser Zuwendung
sogar Beim Anwait, konnte aBer

nichts ausrichten. Von da an
herrschte zwischen uns Tunk-
sti/Ze.

Vor einiger Zeit nun wurde er

Witwer. Tin Pfarrer riet ihm,
mit mir doch wieder Verbindung
aufzunehmen. Ts schien uns,
dass er seinen Groil aBgeZegt

hatte - einiges hatte sich ndm-
Zieh seitdem Tode seiner Trau zu
seinem VorteiZ verändert. Tr hat
eine Treundin in Übersee, die er

o/t Besucht. Sein Haus Zässt er

nun verkommen, Tinanzen sind
ihm heute «wurschf», eBenfaZ/s

«wurscht» ist ihm auch unser
Sohn, dessen Götti er ist.

7m Rahmen eines der aZten

Zwiste, weicher von uns derTes-

sere sei, eröfnete er mir voZZer

aZter Bosheit, dass er mich ent-
erBt hätte (inklusive des Pflicht-
teiis, weZchen er an verschiedene

wohZtätige knstifutionen vertei-
Zen wi/Z). Mich schockte, dass er

nicht vom Hasse Be/reit war.
So habe ich nun Tunksti/Ze an-
geordnet.

Meine Tragen: Kann er mich
vom P/ZichtteiZ enterben? Kön-
nen auch wir ihn vom P/ZichtteiZ
enterben? Kann er mich a/s TrB-
voZZstrecker einsetzen, so dass

mir nur die Arbeit bliebe? (Tr
wird im Kanton Bern, wir im
Kanton Zürich sterben. Diese

Angaben wegen der kantonalen
Verschiedenheiten./

Im Rahmen der per 1.1.1988
in Kraft getretenen Revision
des Ehe- und Erbrechts wurde
das - vorher der Regelung
durch die Kantone vorbehal-
tene - Pflichtteilsrecht der
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